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Bundesgesetz, mit dem das Punzierungsgesetz geändert wird 
 
 

Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zum gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 
Zu § 30a Abs. 2: 
§ 30a Abs. 2 sieht für die mit Punzierungsagenden betrauten Bediensteten, die ex lege 

zum Zollamt Wien versetzt werden sollen, vor, dass anlässlich dieser Versetzung keine 

Änderung in ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung eintritt. 

 

Grundsätzlich wird die Bestimmung des § 30a Abs. 2, da mit der gegenständlichen 

Novelle lediglich eine organisatorische Zusammenführung erfolgen soll, als entbehrlich 
angesehen und sollte daher ersatzlos entfallen. 
 

Auch die Erläuterungen enthalten hierzu keine nachvollziehbaren Ausführungen. Die 

Bediensteten sollen ihre bisherige Tätigkeit beibehalten. In diesem Fall wäre die Identität 

der einzelnen betroffenen Arbeitsplätze gewahrt (§ 137 BDG 1979), ein neuerliches 

Bewertungsverfahren hätte zu unterbleiben und die getroffene Regelung, dass die 

dienst- und besoldungsrechtliche Stellung der Bediensteten gewahrt bleibe, wäre sohin 

entbehrlich. 

 

§ 30a Abs. 2 als lex fugitiva erscheint beim gegenständlichen Vorhaben der 

organisatorischen Zusammenführung der mit Punzierungsagenden befassten 

Bediensteten beim Zollamt Wien zudem als überschießend und könnten durch diese 
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Bestimmung Einschränkungen bei künftigen Änderungen in der Aufbau- und 

Ablauforganisation hervorgerufen werden. Bei Übernahme von zusätzlichen, 

qualitätsvolleren Aufgaben aus der Punzierungskontrolle könnte sich – nach der 

derzeitigen Textierung – auch die Frage stellen, ob eine Aufwertung des Arbeitsplatzes 

bzw. eine allenfalls daraus resultierende besoldungsrechtliche Besserstellung gleichfalls 

gesetzlich ausgeschlossen ist. 

 

 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
 
 

2. Mai 2011 
Für die Bundesministerin: 

HORVAT 
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